
 

Entsprechenserklärung gem. § 161 AktG zum deutschen Corporate Governance Kodex 

für 2011 

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben beschlossen und erklären hiermit, dass 

den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex 

nicht entsprochen wird. 

Begründung: Die Gesellschaft hat ein zu geringes Geschäftsvolumen, als dass die 

Umsetzung der Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate 

Governance Kodex gegenüber den ehedem zu berücksichtigenden, gesetzlichen 

Vorschriften, z.B. gemäß HGB, WpHG und AktG, einen Mehrwert für die Aktionäre 

entfalten könnten. Bei einem Aufsichtsrat von nur drei Personen, nur einem 

Vorstandsmitglied und dem Fehlen weiterer Mitarbeiter gehen viele der Empfehlungen 

des Kodex ins Leere. Der Effizienzgewinn aus der Nichtumsetzung der Empfehlungen des 

Kodex ist nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat höher als der Mehrwert, den 

die Gesamtheit der Aktionäre aus seiner Umsetzung hätte. 

 

Potsdam, im Januar 2011 

 

Rheintex Verwaltungs AG 

(vormals Rheinische Textilfabriken AG, gegründet 1910) 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat 

 


